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OESTRICH-WINKEL 
IM RHEINGAU 

 
 
Aktenzeichen  

Dezernat / Fachbereich Fachbereich Bauen  

Vorlagenerstellung Lisa Niegel 
 
Verfahrensgang Termin 

Magistrat 14.03.2022 

Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen 22.03.2022 

Stadtverordnetenversammlung 04.04.2022 
 
 
 
Förderprogramm Lebendige Zentren (früher: Städtebaulicher Denkmalschutz) für die Gesamtmaßnahme 
„Brentanopark – Rheinufer – Bahnhof“ der Stadt Oestrich-Winkel 
hier: Jährliche Berichterstattung zum Förderprogramm und Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) 
 
 
 
Beschlussvorschlag 

1. Der Magistrat berichtet künftig einmal jährlich dem UPB als Fachausschuss der 
Stadtverordnetenversammlung über die Umsetzung des Programmes und die Kosten- und 
Finanzierungsübersicht. 
 
2. Die Berichterstattung soll regelmäßig in der letzten Sitzung vor den Sommerferien erfolgen.  
 
 

Sachverhalt  

Die Stadt Oestrich-Winkel wurde 2017 in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ 
aufgenommen. Das Förderprogramm heißt seit 2020 „Lebendige Zentren“.  
 
Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen ist das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept 
(ISEK), das von der Stadtverordnetenversammlung 2018 beschlossen wurde. Entsprechende Mittel für die 
Projekte, die immer einen Eigenanteil aus dem Haushalt voraussetzen, werden in die Haushaltsplanung 
eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahmen obliegt dann dem Magistrat. 
 
Um das Berichtswesen in die Stadtverordnetenversammlung transparenter zu gestalten, wird 
vorgeschlagen, künftig regelmäßig einmal jährlich dem UPB als Fachausschuss in einer Vorlage zum 
Sachstand des Förderprogrammes und zur Kosten- und Finanzierungsübersicht zu berichten. Der Ausschuss 
wird damit umfassend über den Sachstand informiert. Da dies aus zeitlichen Gründen zwischen 
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Bescheiderteilung und Antragsphase nicht möglich ist, wird vorgeschlagen, diesen Tagesordnungspunkt 
regelmäßig in der letzten Sitzung vor den Sommerferien zu behandeln.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Keine. 
 
 
 
Oestrich – Winkel, 09.03.2022 
 
 
Dezernatsleiter  




